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Luzern, 23. August 2016

Protokoll-Nr.: 834

Änderung von Artikel 69 der Spielbankenverordnung

Sehr geehrter Herr Direktor
Sehr geehrte Damen und Herren

Am 25. Mai 2016 hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement die Kantonsregie-
rungen im Rahmen eines Vernehmlassungsverfahrens eingeladen, zum Entwurf der Ande-
rung von Artikel 69 der Spielbankenverordnung Stellung zu nehmen.

Im Namen und Auftrag des Regierungsrates danken wir Ihnen für die Gelegenheit zur Stel-
lungnahme und teilen Ihnen mit, dass wir zu den geplanten Änderungen keine Bemerkungen
anzubringen haben.

Wir bitten Sie um Kenntnisnahme.

Freundliche Grüsse

(/->'C
Paul Winiker
Regierungsrat

auch per E-Mail an: comelia.perler@bj.admin.ch
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